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bchôà N. focht die Ehelichkeit dieses Kindes gemäß Art. 259,2 Z. G. Bo an und
drang inii der Klage durch. Tie Gemeinderatskanzlei von R. verweigerte darauf

die Ausstellung eines Hciuiatscheiues für das Kind, indem sie geltend machte,
dieses se'i nicht nach R., sondern nach Z., der ursprünglichen Heiniatgemeindc
seiner Mutter zuständig. Die Direktion des Innern wies aber den Gemcinderat
R. an, das Kind als Bürgerin eintragen zn lassen, und der Negierungsrat
bestätigte diese Verfügung. Den ihr zugrunde liegenden Erwägungen ist zu
entnehmen: Der Hauptstandpunkt der Rekurrentin, daß Art. 324 Z.G.B, so

auszulegen sei, daß ein uneheliches Kind nicht nur den angestammten Familiennamen,

jondern auch die angestammte Heimataugehörigkeit der Mutter erhalte,
kam: nicht richtig sein. Schon die alten kantonalen Privatrechte enthielten ohne
Ausnahme den Grundsatz, daß uneheliche Kinder, die zu ihrem Vater in. kein
standesrechtliches Verhältnis treten, dem Würgerrecht der Mutter zurzeit der
Niederkunft folgen. Wenn daher Art. 324, Zivilgesetzbuch, bei der Heimatangehörigkeit

im Gegensatz zum Namen das „angestammt" nicht Vorsicht, so Zt das
Zivilgesetzbuch damit einein allgemein anerkannten Grundsatz gefolgt und es

geht nicht an, auf dem Wege der Interpretation und entgegen dem Gesetzeswortlaut,

diesen Rechtssatz zu ändern.
Auch eine Gesetzeslücke, wie von der Rekurrentin in zweiter Linie geltend

gemacht wird, liegt in Art."25(>, Abs. 2 Z. G. B. nicht vor. Von einer solchen Lücke
kann nur dann gesprochen werden, wenn das Gesetz auf eine Rechtsfrage
überhaupt keine Antwort gibt. In: vorliegenden Falle gibt aber das Gesetz eine Ant-
wut, wenn diese auch allerdings nicht ganz mit dein in Uebereinstimmung steht,
was Art. 259 erwarten ließe. Ans der Zweckbestimmung des Artikels ließe sich

(wie im einzelnen ausgeführt wird) eine eindeutige und widerspruchsfreie
Ergänzung der angeblichen Gesetzeslücke überhaupt nicht ableiten; und auf der
andern Seite ist es auch nicht richtig, wenn gesagt wurde, daß Art. 256,2 durch
die Vorliegende Auslegung ganz zweck- und sinnlos werde. Für die Heimat-
gemeinde besteht auch ohne Bürgerrechtsfolge ein wesentliches Interesse am Status

des Kindes wegen der Ansprüche gegen den unehelichen Vater. Absatz 2 des

Artikels ermöglicht überdies die Anfechtung der Ehelichkeit auch nach Ablauf der
in Absatz 1 festgelegten Frist. dl.

Bern. Die kantonale Ar m cn k o m mis sio n (Präsident von Amtes
wegen, der Armendircktor, Hr. Ncg.-Nat Burren) hielt am 27. Dezember
ihre ordentliche IahreSsitzung ab. Haupttraktaudum war die Beschlußfassung
über die Verwendung des in ff 55 A. G. vorgesehenen Credites von 29,(Ml Fr.
für Hilfeleistung bei Unglücksfällcn, gegen welche keine Versicherung möglich ist.
Darüber hinaus standen der Kommission noch 19,999 Fr. aus dem NotswndS-
sonds zur Verfügung. Aus 27 Gemeinden von 7 Amtsbezirken lagen 234 Schat-
znngsprotokollc mit einer Gesaintschadenssumme von Fr. 274,372.59 vor
Schadensfälle, welche Staat, Gemeinden, Korporationen, Aktiengesellschaften und Private

mit einem reinen Stcnerkapital von über 29,999 Fr. betreffen, werden
grundsätzlich nicht berücksichtigt, so das; die genannte Summe auf Fr. 237,392.59
zurückgebt. Es war der Kommission möglich, den Geschädigten der l. Steuerklasse
(bis 5999 Fr.) 19 der II. Klasse (-5—19,999 Fr.) 3 der 111. Klaffe
(19—15,999 Fr.) 6 und der INI Klasse (15—29,999 Fr.) 5 des Schadens
auszurichten. Mit den: nicht aufgebrauchten Nest des Kredites wird die kantonale

Armendirektion nach den gleichen Grundsätzen einige Schadensfälle erledigen,
über die zurzeit noch kein Schatzungsprotokoll vorliegt. 8t.
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Stadt Bern. Die „Direktion der sozialen Fürsorge" (bisher städtische Annen-

direktion) hat iin Einvcrstänvnis mit den gemeinnützigen Vereinen n»d Anstuten
eine Ze >ltr nl st elle f ii r -d ; c p r i v a t e n W o h l f a h r t s e in ri eh t v n -

gen geschaffen und damit den fchon langcrstrebten engern Kontakt zwischen diesen
Einrichtungen unter sich, wie auch mit der öffentlichen Armenpflege verwirklicht.
Du' Zentralstelle, die von einem Beamten der sozialen Fürsorge geleitet wird,
fnnktienierr als Informations- und Meldesammelstelle in der Weife, das; ihr von
den einzelnen Wohltätigkeitsinstitutionen -die ausgerichteten Unterstützungen auf
einen; bestimmten Formular gemeldet werden. Die eingelangten Meldebogen werden

von der Zentralstelle geprüft und nachher in eine Kartothek eingereiht. Durch
die Prüfung soll insbesondere festgestellt werden, ob Per Unterstützte wirklich
bedürftig ist und ob er nicht bereits von anderer Stelle Unterstützung erhalten bat.
Je nach den; Ergebnis erfolgt Mitteilung an den betreffenden Verein, allenfalls
sind armenpolizcilichc Maßnahmen erforderlich. Irgend ein Druck soll damit auf
die verschiedenen Organisationen nicht ausgeübt werden, auch wird ihre Selbständigkeit

nicht angetastet. Angestrebt wird lediglich eine engere gegenseitige
Fühlungnahme und eine lückenlose Kontrolle aller Unterstützungsfälle, um damit Viel-
spurigkeit und Mißbrauch möglichst zu verhüten. Das Zustandekommen' dieser
Zentralstelle ist freudig zu begrüßen. W

Thnrgau. Der Parteitag der sozial-demokratischen Partei des Kantons Thur-
gan beschloß, eine Initiative fiir T o t a l r e v i s i o n d e S Ar m e n g e s e tz e S

im Sinne der Beseitigung der konfessionellen Armenpflege und der Einführung
des WolniortsprinziPcs zu lancieren. Kt.

Kiterntnr.
Aus der Mappe eines Armcnpflegers von Dr. b. e. Paul Lechlcr. II. vermehrte Auflage.

4.—li. Tausend. Bad Nassau HLahM, Minuenden lWürttp. Zentralstelle zur
Verbreitung guter deutscher Literatur. Il>3 «. Preis Mk. N. gg.
Eine Reihe Erlebnisse aus der Praxis eines Armenpflegcrs, wie sie Wohl jeder

Armcnfiirsorger im Laufe der Jahre macht. PV.

Mit besonderer Berücksichtigung schweizerischer Verhältnisse.

Von Dr. I. Lorenz.
fchchweizer Zeitfragen, heft 55.)

Preis Fr. 3.30

Art. Institut Grell FMli, Verlag, Zürich.

Gesucht
ein kräftiger Jüngling von (4 bis
(6 Jahren zur Mithilfe in ein
Milchgeschäft. Eintritt nach Belieben.
Nähere Auskunft erteilt Gnril pfen-
ninger, Milchhandlung, Schlieren,
Zürich.

Gesunder, kräftiger Jüngling kann
den

epüWler- M
ZiMnteiir-Berol

gründlich erlernen bei
G. Zulauf, Spengler,

Brugg (Aargau).

Jas proletarische Kind
wie cs denkt und fühlt.

Von Dr. Bobert Tschudi, Basel.
2. Auflage,

Großoktavforinat, 22 Seiten,

preis broschiert Fr. 50.

Verlag Grell Füfzli, Zürich.

Buchdruckerei „Effwgerhof N.-tH." in Bruqg.
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